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AUSZUG AUS DEM PROI91KQ.LL DES REGIERUNGSRATES

DES KANIONS SOLOTHURN

.~• •-‚~ VOM
Amt ~ur F~u:

F 29. ~ULU976 7. Juli 1976 Nr. 45

Die Einwohnergemeinde Seew~n unterbreitet dem Regierungsrat den

Strassen— und Baulinienplan im Gebiet “Zelgli III‘ zur Genehmigung.

Seewen besitzt bereits ein~e~ rechtsgültigen allgemeinen Be

bauungsplan (Zonenplan), welcher mit RRB Nr. 7012 von

3. Dezember 1974 genehmigt—wurde0

Im Zusammenhang ~mit der gppl~nten Baulandumlegi.mg im Gebiet

“Zelgli~ drängte sich die Abänderung des allgemeinen Bebauungs—

planes auf. Die Linienfuhrung einzelner Strassenstucke ~n~rd ge

ringfügig verschoben. Der Fussgängerweg südöstlich der Büren—

strasse durch eine~5 m breite Strasse ersetzt,

Die öffentliche Auflage erfolgte in der Zeit vom 25. August bis

230 September 1975. Währefld der gesetzlichen Frist wurde keine

Ei~isprache eingereicht. Di~e~Einwohnergemeindeversamm1Uflg ge
.nehmigte am 18. Dezember l97•5 den Strassen— und Baul~.nienp1an
im Gebiet t‘Zelgli II“.

Mit der Ausarbeitung der ~au1andumlegung zeigten sich nochmals

Differei~zen gegenüber dem ~~.~lgemeinen Bebauungsplan. Es betrifft

dies:

— das im allgemeinen BE~uungsp1an aufgehobene Strassenstück

(alte Bürenstrasse) ~d mit der Abänderung des Er—

schliessungskonzeptes in der Baulandumlegung “Zelgli 1V‘

wieder in das Strassennetz aufgenommen;

— die Ausbaubreite der nei~ien Bürenstrasse wird wie im allge

meinen Bebauungsplan auf 6,5 m belassen.
_n

Diese Aenderungen wurden ~‘~rn 15~ März bis 15~ April 1976

öffentlich aufgelegt. Während der gesetzlichen Frist wurde keine
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Einsprache eingereicht. Somit konnte der Gemeinderat die Ab

änderung des Strassen— und Baulinienplanes im Gebiet “Zelgli II“

aufgrund von § 15 des kant. Bau~eset~es an der Sitzung vom

31. Mai 1976 genehmigen.

Formell wurde das Verfahren richtig durchgeführt.

Materiell sind keine Bem~rk gen anzubringen.

Es wird

beschlossen~

1. Der Strassen— und Bau inienplan im Gebiet ~‘Ze1gli 1111 der

Einwohnergevieinde Seewen wird genehmigt.

2, Die Gemeinde Seewen w• verhalten, dem Amt ~Ur Raumplanung

bis zum 30. September 1976 noch 4 Pläne, wovon ~ Exemplar

auf Leinwand aufgezoge~ zuzustellen, Die beiden Planauflagen

sind in einem Plan da u tellen und mit den Genehmigungsver—

merk der Gemeinde zu :ver~ehen,

3, Bestehende Pl~ine verl er n ihre Rechtskraft soweit sie mit dem
vorliegenden in 1Fiders~uch stehen0

—

Genehmigungsgebühr: Fr. 200.——

Publikationskosten: Fr. ~l8~—— (Staatskanzlei Nr. 977 ) RE

Fr.

Der Staatsschreibor:

~L~r

Ausferl4gungen Seite~
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Bau—Departement (2) Gr

Kant~ Hochbauamt (2)

Kant0 Tiefbauamt (2) rri
Amt für Wa~eerwirtschaft (
Rechtsdienst des Bau—Depar~jentes

~~j~fUr Raumplanung (3) ‚ m Akten und 1 en. Plan

Kreisbauamt III, 4143 Dornach mit 1 gen0 Plan (folgt später)

Amtschreiberei Dornach, 4143 Dornach, mit 1 sen. Plan (folgt
t ~ später)

Kant. Finanzverwaltung (2

Sekretariat der Katastersc zung (2)

Ammannamt der EG, 4206 See

Baukommis~ion der FG, 4206 ewen, mit 1 gen. Plan (folgt später)

Ingenieurbüro Rudolf Schmdlii, Röschenzstr, 42, 4242 Laufen

Amtsblatt Publikation: Der Strassen— und Baulinienplan im Gebiet

“Ze g i II“ der Einwohnergeneinde Seewen

wi nehniigt.
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